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- auf Büro- und technische Angestellte, die zusammen mit anderen Arbeitneh¬
mern beschäftigt sind, für die eine längere normale wöchentliche Höchst-arbeitszeit gilt, ist diese ebenfalls anwendbar.

2. Die in Art. 21 des amtlichen Entwurfes vom April 1959 für ein Arbeitsgesetz
genannten Betriebs- und Arbeitnehmergruppen werden von der normalen wöchentlichen

Höchstarbeitszeit gemäß Ziffer 1 hiervor nicht betroffen; Art. 21 ist durch
einen Zusatz über Ausnahmen für besondere Verhältnisse im Baugewerbe zuerweitern. "

3. Die normale tägliche Höchstarbeitszeit soll in der Regel 10 Stunden nichtüberschreiten.
4. Die Verkürzung der normalen wöchentlichen Höchstarbeitszeit soll nur nach

einer dem Art. 46 des Fabrikgesetzes entsprechenden Vorschrift möglich sein5. Die normale wöchentliche Höchstarbeitszeit soll nach einer Bestimmung,welche dem Art. 41, Lit. a, des Fabrikgesetzes gleicht, um 4 Stunden verlängertwerden können.
6 Wenn im Turnus die wöchentliche Arbeitszeit unterschiedlich festgelegtwird, kann die normale wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten werden,sofern sie innerhalb des Turnus im Durchschnitt eingehalten wird.
7. Für Schichtarbeit sollen Abweichungen von den Vorschriften über diewöchentliche Ruhezeit und beim ununterbrochenen Betrieb zudem die Ueber-

schreitung der normalen wöchentlichen Höchstarbeitszeit in bestimmten Fällen
zulassig sein.

8. Die Ueberzeit darf mit Einschluß der Hilfsarbeit für den einzelnen
Arbeitnehmer an arbeitsfreien Tagen oder in Notfällen mehr als 2 Stunden im Tag,
Sl V itTitl 3 OC,h **?* mehr al8 22° StUnden betraSen« Der Arbeitgebersoll bis 100 Ueberstunden im Kalenderjahr von sich aus und ohne behördlicheBewilligung anordnen können.

Är!e*Äh aUf üd~"ta»"*»" » «* derzeit, welche

Zentralverband Schweizerischer Arbeitgeberorganisationen
Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins
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erst".:34' ^ ^ ** Bundesverfa88Ung ™rd dnrch folgende Bestimmungen

1. Der Bund erläßt auf dem Wege der Gesetzgebung für die Industrie, dasGewerbe und den Handel Vorschriften:

" ^rd1:^b^LAefi,nehmer' inSbe8°ndere Über die ™""'""S
b>

_e'h_,ebreSOndere SchMzmaß«",hmen för weibliehe und jugendliche Arbeit-

C> ^f- ," Krbe!,S" fl R^6Zeit- Bei dBr Re*elan* d« Arb"'»- ™d Ruhe-ze.t ist neben dem Schutz der Arbeitnehmer auch die Sicherung des Arbeits-
Platzes anzustreben;

d) über die Ferien.
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2. Auf die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbändenist m der Gesetzgebung Rücksicht zu nehmen.
enmervereanden

3. Das Rundesgesetz über die Arbeit in den Fabriken sowie das Bundesgesetzbetreffend die Arbeitszeit beim Betrieb der Eisenbahne» und anderer Ckehrsanstal en sind in der Weise zu ändern, daß spätestens im Jahre 1962 dTe
normale wochenüiche Arbeitszeit um mindestens 4 Stunden verkürz, wirdInner, der gleichen Frist ist die Arbeitszeit im Handel undTm GewTr_e
gesetzhch zu regeln Dabei darf für technische AngesteUte un" hantaän!
sTreften °PerS° ** w5<*eml"be Ari><*-* «* Stunden nicht über-

gebNu„t flnTdietfdXn" B-ta»»«« ™ Ab8a<* * *-* * Buudesgeset,

Rückzugsklausel
Die Initianten ermächtigen die nachgenannten Unterzeichneten, das Volks-SÄSriZr G*—"*- ** Bundesversamm^ng 0J"lt

Die Kongreß-Resolution

greif vo_h _1_M ito Ge\erk.Mha/lsl»m'1 °« '" »einem außerordentlichen Kon-
defsXnVerbände 7 _T?ehtnder Di8k»88i°n »e-hlossen, die Erklärung
GleichzeWz h« rt .tX A£e,,Seber_.2°/ F™«" °er Arbeitszeit» abzulehnen

ttÄÄJi_sr_Ä_Äc^*"sowie in den ¦*-*-
schaf,sbunede?TIn,J-n V°m M?fai .1955 8prach si<* der A™«*«8 des Gewerk-gS auf dl W / vnWehe Arbeit8^verkürzung mit vollem Lohnaut
Ächen TZr -fe8 V5,rageS an8- S° «enig °a»it eine Ablehnung jeder
de^Pn.«« Arbe"^eitverkurzung ausgesprochen werden sollte, bedeutet auch
von S^E^'&SÄ". ""KT " "»" *°L eÄenr
fenigten A:ff.srgdD:r GelertcTarbunl^rd"1 ^VT88™8 "red*

age der 44-Stunden.Woche, in den nächsten Jahren entgegenzukommen*&£^^ ?' diC V0D/en "^*™" neue
«ch wetteren ZÄfe aSTT^-*"" "^S™ Und ™*^Entwicklung der Arbeitszeitverkürzung nicht genügend Rechnung

205


	Der Text der Initiative

